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hessisches PersPektiVProGraMM zur 
 VerBesserunG der arBeitsMarktchancen 
schWerBehinderter (hePas 2020 –  
§ 5 hePas ausBildunGsPräMie)
Wer wird gefördert?

Gefördert werden unternehmen mit hauptsitz in hessen, die einen Menschen mit schwer
behinderung (Wohnort in hessen) in ausbildung übernehmen. die arbeitszeit muss mindestens 
18 stunden pro Woche betragen (ausnahmen bei Praktika möglich) und die Vergütung muss 
 tariflich bzw. ortsüblich sein. Die Antragstellung muss vor Beschäftigungsbeginn erfolgen.

Wie wird gefördert und in welcher Höhe?

Gefördert wird die Besetzung eines ausbildungsplatzes mit Menschen mit schwer behinderung in 
höhe von bis zu 14.000 euro.

Förderzeitraum

die auszahlung erfolgt in drei chargen, jeweils nach 6, 17 und 24 Monaten.

Wo kann ich die Förderung beantragen?

die förderung können sie beim landeswohlfahrtsverband hessen (lWV hessen) beantragen.
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